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Einleitung

I. Erkenntnisinteresse

Private Militärunternehmen und deren Mitarbeiter1 sind seit geraumer Zeit Ge-
genstand politik- und rechtswissenschaftlicher Untersuchungen. Die seit dem Ende
des Kalten Krieges zunehmende Privatisierung staatlicher Aufgaben, die her-
kömmlich durch Polizei oder Militär wahrgenommen wurden, wirft eine Vielzahl
sowohl nationalrechtlicher als auch völkerrechtlicher Fragen auf. Auch wenn die
Geschichte der Übertragung militärischer Aufgaben an Private über die Renaissance
und das Mittelalter bis in die Antike reicht,2 so stellt der Prozess der letzten 30 Jahre
doch eine Herausforderung für das klassische Staatsverständnis des 20. Jahrhunderts
nach Max Weber dar, wonach ein Staat dadurch gekennzeichnet ist, dass „sein
Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die
Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt“.3

Der rasante Prozess der Privatisierung staatlicher Gewaltmonopole nahm in den
1990er Jahren seinen Ausgang. Nach dem Ende des Kalten Krieges undmit dem Fall
des Eisernen Vorhangs hatten die ehemaligen politischen Blöcke kein Interesse mehr
daran, ihre Einflusssphären in den vormaligen Kolonialstaaten zu erhalten.4 In der
Folge nahm das Gewaltmonopol dieser Länder dramatisch ab, so dass eine Markt-
lücke für private Sicherheitsanbieter entstand.5 Gleichzeitig führten die Globali-
sierung und die sich zügig entwickelnde Informationstechnologie dazu, dass wirt-
schaftliche Barrieren zwischen Staaten überwunden wurden. Damit ging ein Be-
deutungsverlust nationalstaatlicher Grenzen einher. Vormals regional beschränkte
Bedrohungen wie etwa Terrorismus, bewaffnete Konflikte oder organisierte Kri-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl
für beiderlei Geschlecht.

2 Zur Historie privatisierter militärischer Gewalt de Carvalho, in: Abrahamsen/Leander,
Routledge Handbook of Private Security Studies, S. 11 ff.; Kinsey, Corporate Soldiers and
International Security, S. 34 ff.; Ortiz, Private Armed Forces and Global Security, S. 12 ff.;
Singer, Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry, S. 19 ff.; Thomson,
Mercenaries, Pirates, and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial Violence in Early
Modern Europe, S. 26 ff.

3 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, § 17.
4 Tonkin, State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict,

S. 13.
5 Avant, in: Chesterman/Lehnardt, Frommercenaries tomarket, S. 181 (182);Krieger, AVR

2006, 159 (162 ff.).



minalität gewannen nun global an Bedeutung. Dem seit 1989 stetig angestiegenen
Bedarf an Sicherheit steht eine systematische Reduktion staatlicher Streitkräfte im
Zuge eines neoliberalen Wirtschaftsdenkens gegenüber.6 Staaten weltweit tendieren
zunehmend dazu, Sicherheitsaufgaben privaten Anbietern zu übertragen.7

Dahinter steht die Idee des Outsourcing; Sicherheitsleistungen sind billiger, wenn
sie von rein wirtschaftlich orientierten Unternehmen bereitgestellt werden, als von
staatlichen Organen.8 So stellte beispielsweise das Congressional Budget Office der
Vereinigten Staaten im Jahr 2008 fest, dass der Einsatz der Firma Blackwater im Irak
ca. zehn Prozent weniger Kosten als der vergleichbare Einsatz staatlicher Truppen
verursachte.9 Im Jahr 2015 berechnete dieselbe Behörde, dass die Privatisierung von
80.000 Vollzeitstellen im Bereich des Department of Defense (DoD) jährlich 3,1 bis
5,7 Milliarden US-Dollar einsparen würde.10 Die Einsparungen ergeben sich vor
allem dadurch, dass beim Einsatz von Unternehmen Ausgaben nur für die Dauer des
staatlichen Engagements in einem Konfliktgebiet entstehen; danach werden die
entsprechenden Verträge beendet.11

Von einer breiten Öffentlichkeit wurde die beachtliche Präsenz von Mitarbeitern
privater Militärunternehmen in einem Konfliktgebiet erstmals mit dem Beginn des
Irakkrieges im Jahr 2003 registriert. So bezeichnete die britische Tageszeitung The
Guardian den Irakkrieg im Jahr 2003 als „ersten privatisierten Krieg“.12 Tatsächlich
überstieg im Irak die Zahl der Mitarbeiter privater Sicherheits- und Militärunter-
nehmen, die imAuftrag des DoD tätig waren, teilweise die Anzahl derMitglieder der
dort präsenten amerikanischen Truppen. So wurde beispielsweise die Zahl ersterer
im September 2008 auf über 160.000 Personen geschätzt, im Gegensatz zu etwas
über 140.000 Mitgliedern der US-amerikanischen Streitkräfte zum gleichen Zeit-
punkt.13 Auch in Afghanistan überstieg die Zahl der für das DoD tätigen Mitarbeiter

6 Feichtinger, in: Feichtinger u. a., Private Sicherheits- und Militärfirmen, S. 13 (14).
7 Vgl. dazu Avant, The Market for Force, S. 10 ff.
8 Grundlegend zum Outsourcing öffentlicher Aufgaben an private Militärunternehmen

Chesterman, EJIL 2008, 1055 (1055 ff.); Likosky, in: Chesterman/Fisher, Private security,
public order. The Outsourcing of Public Services and Its Limits, S. 11 ff.

9 Congressional Budget Office, Contractors’ Support of U.S. Operations in Iraq, August
2008, S. 17, http://www.cbo.gov/sites/default/files/110th-congress-2007-2008/reports/08-12-
iraqcontractors.pdf.

10 Congressional Budget Office, Replacing Military Personnel in Support Positions With
Civilian Employees, Dezember 2015, S. 1 f., http://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-con
gress-2015-2016/reports/51012-Military_Civilian_Report.pdf.

11 McFate, Reining In Soldiers of Fortune, in: The New York Times v. 17.04.2015, http://
www.nytimes.com/2015/04/18/opinion/reining-in-soldiers-of-fortune.html; Congressional Bud-
get Office, Contractors’ Support of U.S. Operations in Iraq, August 2008, S. 14 f.

12 Mathiason, Business focus: The first privatised war, in: The Guardian v. 02.03.2003,
http://www.theguardian.com/business/2003/mar/02/politics.iraq.

13 Schwartz/Swain, Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Back-
ground and Analysis, Congressional Research Service, S. 15, https://www.fas.org/sgp/crs/nat
sec/R40764.pdf.
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privater Militärunternehmen zeitweise die Zahl der regulären Truppen. Ihren Hö-
hepunkt erreichte dort die Zahl der sogenannten „Contractors“ im März 2011 mit
über 100.000 Personen, im Vergleich zu etwas über 70.000 Armeeangehörigen zum
gleichen Zeitpunkt.14

Wie viele Mitarbeiter privater Militärunternehmen derzeit für die Vereinigten
Staaten als wohl weltweit größten Auftraggeber tätig sind, hält die amerikanische
Regierung geheim. Der United States Central Command (USCENTCOM), der für
militärische Kräfte im Nahen Osten, Afghanistan und Pakistan zuständig ist, be-
richtete im Januar 2015 von 54.700 contractors, die zu diesem Zeitpunkt für das
Defense Department in seinem Verantwortungsbereich tätig waren.15 Auch im
Kampf gegen den sog. Islamischen Staat setzt die amerikanische Regierung mitt-
lerweile private Militärunternehmen ein, die die dort eingesetzten amerikanischen
Truppen unterstützen sollen. Laut Pentagon beinhalten die Aufgaben der Unter-
nehmen auch die Unterstützung der irakischen Streitkräfte, die Übernahme von
Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Planung von Operationen.16

Proportional zur geringeren amerikanischen Militärpräsenz im Irak betrug die Zahl
der dort eingesetzten Mitarbeiter privater Unternehmen im Juli 2015 lediglich 1.349
Personen.17 In Afghanistan waren im Juli 2015 28.000 Mitarbeiter privater Mili-
tärunternehmen eingesetzt, von denen ungefähr ein Drittel amerikanische Staats-
bürger waren. Allerdings betätigten sich lediglich 1.779 Mitarbeiter privater Firmen
im originären Sicherheitsbereich, der Großteil übernahm andere Aufgaben wie
Logistik, Unterhaltung von Einsatzgerät, Baumaßnahmen oder Transport.18

In der BR Deutschland sind der Privatisierung von Aufgaben der Streitkräfte
relativ enge verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt. Dennoch machen sich auch in
Deutschland zunehmend Tendenzen der Privatisierung bemerkbar. Nach Art. 87a
GG ist die Landesverteidigung Aufgabe des Staates; Art. 33 Abs. 4 GG sieht die
Ausübung hoheitlicher Befugnisse in der Regel durch in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienst- und Treueverhältnis stehende Personen vor. Aufgrund der besonderen
Gewaltgeneigtheit militärischer Aufgaben ist deren Übertragung an Private – auch
ausnahmsweise – ausgeschlossen.19 Als verfassungsrechtlich unbedenklich wird
hingegen die von der Bundeswehr praktizierte funktionale und Organisationspri-
vatisierung angesehen.20 Auch eine – ebenfalls praktizierte – Beleihung Privater mit

14 Ebd., S. 10.
15 Risen/Rosenberg, Blackwater’s Legacy Goes Beyond Public View, in: The New York

Times v. 14.04.2015, http://www.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/blackwaters-lega
cy-goes-beyond-public-view.html.

16 Ebd.
17 USDepartment of Defense, Contractor Support of U.S. Operations in the USCENTCOM

Area of Responsibility, S. 1, www.acq.osd.mil/log/PS/reports/CENTCOM%20Census%20Re
ports/5 A_July_2015.pdf.

18 Ebd., S. 1.
19 Heck, Grenzen der Privatisierung militärischer Aufgaben, S. 137.
20 S. u. Kap. I C. II.
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